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 Landesmonitoring zum Stadtumbau in Thüringen – 
Einleitung 

Seit dem Start des Bund-Länder-Programms der Städtebauförderung „Stadtumbau 
Ost“ im Jahr 2002 wird die Entwicklung in 42 Thüringer Programmgemeinden 
kontinuierlich beobachtet. Für diese Begleitforschung wurde unter der Federfüh-
rung der Stadt Leinefelde-Worbis über das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe beauftragt. Dabei wird der Thüringer 
Stadtumbau als lernendes Programm und als Aufgabe einer zukunftsfähigen Stadt-
entwicklung verstanden, welche es integriert zu planen und umzusetzen gilt. Des-
halb wurde in das Landesmonitoring von Beginn an ein breites Themenspektrum 
verschiedener Fachbereiche (Stadtplanung, Demografie und Sozialplanung, Woh-
nungswirtschaft sowie technische Infrastruktur) einbezogen und ressortübergreifend 
betrachtet. Die Ergebnisse wurden regelmäßig in Monitoringberichten veröffent-
licht. Im Zeitraum von 2005 bis 2009 wurden alle Kommunen mindestens einmal 
gemeinsam mit Vertretern des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Land-
wirtschaft (TMIL) und des Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA) besucht, um 
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse von Stadtentwicklungsprojekten und die Förderin-
strumente mit den Akteuren vor Ort zu diskutieren. Aus den Erkenntnissen vor Ort 
entstand eine Zwischenbilanz, welche als Broschüre „Stadtumbau in Thüringen“ 
veröffentlicht wurde. Darin wurde jede der 42 Städte sowie jeweils zwei ausge-
wählte Städtebauförderprojekte vorgestellt. Die Ergebnisse aus Monitoring und 
Stadtumbau-Bereisung dienen dem Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren 
des Stadtumbaus und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der lokalen Strate-
gien. Des Weiteren geben sie wichtige Argumentationshilfen für die Thüringer Lan-
desregierung bezüglich einer optimierten Weiterentwicklung der Förderpro-
gramme auf Landesebene sowie im Dialog mit dem Bund (beispielsweise bezüglich 
der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung). Der Freistaat Thüringen 
nahm mit seinem frühzeitig und themenübergreifend angelegten Stadtumbau-Mo-
nitoring von Beginn an eine Vorreiterrolle ein. Dabei ist das Landesmonitoring als 
lernendes Programm angelegt und wird entsprechend neuer Aufgaben und Her-
ausforderungen (z. B. zum energetischen und klimaresilienten Stadtumbau) ange-
passt. 

 
1 Das gilt grundsätzlich auch für die anderen Städtebauförderprogramme des Bundes und des 
Landes mit Ausnahme der auf den ländlichen Raum fokussierten Programm wie z. B. das Bund- 
Länder-Programm Kleinere Städte und Gemeinden oder das Landesprogramm zur Anpassung an 
den demografischen Wandel im ländlichen Raum. 

Abgeleitet aus den guten Erfahrungen der Verknüpfung von quantitativ angelegter 
Datenerfassung und qualitativen Ergänzungen der Arbeitsgespräche vor Ort wurde 
die Stadtumbau-Bereisung im August 2016 wieder aufgenommen.  
Der vorliegende Monitoringbericht 2017 bietet nun erstmalig eine Kombination 
aus Faktenanalysen und Erkenntnissen vor Ort. Neben Datenauswertungen geben 
Themenexkurse vertiefende Einblicke in Hintergründe und Problemstellungen. In 
einem gesonderten Kapitel werden Innenstädte fokussiert behandelt und verschie-
dene Herangehensweisen der Kommunen veranschaulicht.  
Schließlich werden die bislang bereisten Programmgemeinden mit vergleichbaren 
Kennziffern und individuellen Besonderheiten kurz porträtiert. 
 
Charakterisierung der Programmgemeinden und Monitoringgebiete 
Im Rahmen des Thüringer Landesmonitorings sind alle Thüringer Städte über 
10.000 Einwohner sowie neun kleinere Gemeinden erfasst und damit über die 
Hälfte der Thüringer Bevölkerung. In diesen Städten sind über 90 % der Förder-
mittel im Rahmen des Stadtumbau-Programms eingesetzt worden.1  
Innerhalb ihrer Stadtgebiete haben die 42 Programmgemeinden inzwischen ca. 
200 Monitoringgebiete abgegrenzt, welche sie im Rahmen des Stadtumbaus und 
der von ihnen gesetzten Ziele im Stadtentwicklungskonzept kontinuierlich beobach-
ten.2 Das Landesmonitoring ist konzeptionell so angelegt, dass Gebiete nach Ab-
schluss der Maßnahmen noch einige Jahre weiter zu beobachten sind, damit lang-
fristige Veränderungen im Gebiet (z. B. zur Bewohner- oder Nutzungsstruktur) er-
kannt und Wirkungen daraus abgeleitet werden können. Andererseits sollten von 
den Kommunen neue Gebiete ins Monitoring aufgenommen werden, wenn neue 
Fördergebietskulissen beschlossen werden und Maßnahmen in den entsprechen-
den Bereichen zur Umsetzung kommen. 
Die Ergebnisse des Landesmonitoring und der Stadtumbau-Bereisung zeigen, dass 
sich Problemschwerpunkte auch in den ländlichen Raum verlagern. Doch wo be-
ginnt dieser und wo hört er auf? Bereits innerhalb der Stadtgebiete gibt es eine 
Vielzahl eingemeindeter, dörflich geprägter Ortsteile. Aber auch die Kooperation 
mit den Umlandgemeinden scheint wichtiger denn je, um mit gegenseitiger Res-
sourcennutzung, Funktionsteilung und regionaler Profilierung fortwährenden Ein-
wohnerverlusten begegnen zu können. Verwaltungsgemeinschaften wie Rositz ste-
hen für eine große Zahl kleinerer Gemeinden in Thüringen, die vor der Herausfor-
derung stehen, sich trotz des Bevölkerungsrückgangs strukturell zu stabilisieren.  

2 Grundlage für die Berücksichtigung von Fördermitteln war die Teilnahme am Bundeswettbewerb 
„Stadtumbau Ost“ bzw. die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. 
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In folgender Abbildung sind die Einwohnerzahlen der 42 Programmgemeinden, 
die Einwohnerdichte sowie die Anzahl der Monitoringgebiete aufgelistet. 
In der Regel entspricht die Abgrenzung eines Monitoringgebietes der Abgrenzung 
eines Fördergebietes. Abweichungen können z. B. dadurch entstehen, dass die 
statistischen Bezirke innerhalb der Kommunen nicht präzise dieser Abgrenzung ent-
sprechen oder dass sich Fördergebiete und damit der Fördermitteleinsatz überla-
gern. Die Größe der abgegrenzten Monitoringgebiete variiert stark, ebenso wie 
der flächige Anteil der abgegrenzten Monitoringgebiete an der gesamten Sied-
lungsfläche. Die kleinen Kommunen haben naturgemäß weniger Gebiete als die 
großen Programmgemeinden, jedoch gibt es signifikante Unterschiede innerhalb 
der Größenklassen, die als Hinweis auf unterschiedliche Stadtentwicklungsstrate-
gien gewertet werden können. 
 
 

Abb. 1: Kennzahlen der 42 Programmgemeinden 
Programmgemeinde Einwohnerzahl* Einwohner/km²** Anzahl Monitoringgebiete* 
Bis 10 000 Einwohner 
Artern 5.533 231 2 
Bad Lobenstein 6.077 126 1 
Hermsdorf 7.751 1.027*** 2 
Neustadt an der Orla 8.195 224 3 
Ronneburg 5.036 261 1 
Rositz 2.884 230 1 
Roßleben 4.954 151 2 
Ruhla 5.615 147 3 
Weida 9.105 239 1 
10 000 - 30 000 Einwohner 
Apolda 22.664 483 3 
Arnstadt 24.864 444 5 
Bad Langensalza 17.776 141 3 
Bad Salzungen 14.668 404 3 
Eisenberg 11.826 554 1 
Greiz 21.318 275 10 
Heiligenstadt 17.182 269 6 
Hildburghausen 11.863 162 2 
Ilmenau 25.508 417 4 
Leinefelde-Worbis 19.008 193 6 
Meiningen 21.620 357 2 
Meuselwitz 10.387 191 3 
Pößneck 12.447 497 6 
Rudolstadt 22.998 412 4 
Saalfeld 25.746 514 8 
Schmalkalden 19.311 196 3 
Schmölln 11.336 273 2 
Sömmerda 17.740 234 3 
Sondershausen 22.479 110 5 
Sonneberg 24.208 280 3 
Waltershausen 13.092 216 2 
Zella-Mehlis 10.880 379 3 
Zeulenroda-Triebes 16.857 125 5 
30 000 - 100 000 Einwohner 
Altenburg 33.271 720 8 
Eisenach 42.658 407 4 
Gotha 45.460 653 8 
Mühlhausen 33.821 398 7 
Nordhausen 42.994 400 15 
Suhl 35.934 357 11 
Weimar 64.863 759 4 
100 000 und mehr Einwohner 
Erfurt 211.590 778 17 
Gera 95.969 631 10 
Jena 107.983 954 8 
*Kommune 2016, **TLS 2015, *** Die Gemarkungsgrenzen umfassen ausschließlich den Siedlungskern. 

Quelle: Kommunen und TLS, © Begleitforschung, Darstellung GRAS 
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A Rahmenbedingungen für den Stadtumbau 
Zunächst werden die den Stadtumbau prägenden Rahmenbedingungen in ver-
schiedenen Themenbereichen näher betrachtet.  

1. Demografie und Soziales 
 
Die Bevölkerungsentwicklung wie auch die sozialen und infrastrukturellen Verän-
derungen sind in jüngster Zeit wesentlich durch die Zuwanderung von Geflüchteten 
(Schutzsuchenden) beeinflusst. Bundesweit so auch in Thüringen hatten die Städte 
und Gemeinden darauf in kürzester Zeit zu reagieren. Die Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung wurden gesichert und Hilfestrukturen aufgebaut. In welcher 
Form sich diese Entwicklungen in den Thüringer Programmkommunen aktuell aus-
wirken, wird, soweit dies auf der Grundlage verfügbarer Daten und Erkenntnisse 
möglich ist, auch in diesem Monitoring thematisiert. 

a Einwohnerentwicklung 

Nach vorläufigen Berechnungen des TLS für die ersten drei Quartale 2016 hatte 
Thüringen 2.158.534 Einwohner, damit verringerte sich die Zahl wieder leicht - 
um rund 12.200 verglichen mit den ersten drei Quartalen des Vorjahres.3 Ur-
sächlich dafür waren ein Sterbefallüberschuss (-6.814) sowie ein insgesamt ne-
gativer Wanderungssaldo (-4.861): 

• Zwar gab es 2016 mit 14.092 geborenen Kindern, 1.000 Geburten 
mehr als 2015, mit 20.906 Gestorbenen in 2016 führte dies den-
noch zu einem negativen Saldo von 6.814 Einwohnern. 

• Bezogen auf die Binnenwanderung bedeutet das, dass 42.142 Per-
sonen aus anderen Bundländern nach Thüringen zugezogen und 
47.003 aus Thüringen in andere Bundesländer fortgezogen sind. Das 
entspricht einem Wanderungsverlust von -4.861 Einwohnern. 

• Die Wanderungsbilanz aus dem Ausland fällt etwas positiver aus. 
2016 standen 21.025 Zuzügen aus dem Ausland 18.163 Fortzüge 
gegenüber, was einen Wanderungsgewinn von 2.862 Personen be-
deutet. Dabei hat sich die Zahl der Zuzüge aus dem Ausland leicht 

 
3 In Thüringen wird bis zum 3. Quartal 2017 die Bevölkerungsstatistik umgestellt, sodass auch für 

Thüringen aktuell keine Einwohnerdaten für 2016 vorliegen. Erste vorläufige Daten sind am 17.11. 
2017 vom TLS veröffentlicht worden. Mit vollständigen Daten für 2016 wird erst im Jahr 2018 ge-
rechnet. Die Analyse der Einwohnerentwicklung in den Programmgemeinden für das Jahr 2016 ba-
siert deshalb auf den Angaben der Kommunen. Dies ist eine andere Datenquelle als bisher, denn da 

abgeschwächt, denn in den ersten drei Quartalen 2016 gab rund 
3.670 Zuzüge aus dem Ausland weniger als im gleichen Vorjahres-
zeitraum.4  

 
Abb. 2: Bevölkerung in Thüringen nach Kreisen und kreisfreien Städten 2016 

 
Quelle: www.statistik.thueringen.de/datenbank/KarteSVG/svgKR.asp  

wurden die Daten des TLS herangezogen. Aufgrund dieser Datenlage sind leider auch keine Aussa-
gen zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung sowie zu Binnenwanderungen in den Programmge-
meinden möglich. 

4 Alle Angaben vgl. TLS. Pressemitteilung 302/2017 
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- Pro Einwohner wurden im Freistaat Thüringen 681 Euro Steuern einge-
nommen (2015). 

- Der Pro-Kopf-Wert entwickelte sich in Thüringen zuletzt überdurchschnitt-
lich und gegenüber den anderen ostdeutschen Bundesländern am stärks-
ten (+8,2 % zwischen 2014 und 2015); damit liegen die Steuereinnah-
men pro Kopf höher als in Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-An-
halt 

- Seit 2002 sind die Pro-Kopf-Einnahmen im Freistaat um rund 152 % ge-
stiegen. Das ist der höchste Anstieg der ostdeutschen Bundesländer. 

 
Abb. 28: Entwicklung der Steuereinnahmen in den neuen Bundesländern [Euro je Einwohner] 

 
Quelle: TLS; © Begleitforschung, Darstellung: InWIS Forschung & Beratung 
 
Wie auch in den Jahren zuvor – mit Ausnahme des Dämpfers 2009 aufgrund der 
Wirtschaftskrise – stiegen die Steuereinnahmen in den Programmgemeinden 2015 
weiterhin an. Konnten im Vergleich zum Vorjahr die Einnahmen um 8,5 % auf nun 
879 Mio. Euro gesteigert werden, ist im Vergleich zum Ausgangsjahr 2002 eine 
Verdoppelung (+120 %) des Steuereinkommens erkennbar. In Relation zur Bevöl-
kerung bedeutet dies, dass das aktuelle Steuereinkommen mit 742,21 Euro pro 
Kopf um 134 % zu 2002 angestiegen ist. 
 
Zwischen 2014 und 2015 konnten insbesondere Bad Salzungen (+22,3 %) und 
Ronneburg (+22,1 %) das Steuereinkommen deutlich steigern. War die Entwick-
lung zwischen 2013 und 2014 innerhalb der Programmgemeinden noch sehr dif-
ferenziert und mit manchem Rückgang, zeigt sich nun eine über fast alle Pro-
grammgemeinden positive Entwicklung mit zum Teil starken Anstiegen. Von den 

 
30 Der sprunghafte Anstieg von 2009 zu 2010 (insbesondere für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Sachsen-Anhalt) kann – auch auf Nachfrage beim TLS hin – nicht eindeutig begründet 
werden 

Gemeinden mit Rückgang der Steuereinnahmen war der größte in Meuselwitz zu 
beobachten (-7,8 %). 
 
Bezogen auf die Größenklassen fällt auf, dass mit steigender Gemeindegröße die 
Steuereinnahmen pro Kopf ebenfalls steigen. Dies dokumentiert unter anderem 
die Wirtschaftsstärke größerer Kommunen. 
 

Schulden 

Die Schulden der Kommunen definieren sich hier gemäß den Annahmen zum Re-
alsteuervergleich des Bundes und der Länder und beinhalten Schulden öffentlicher 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen mit eigenem Rechnungswesen. 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung in den ostdeutschen Bundesländern liegt im Jahr 2015 
bei rund 782 Euro/Einwohner. Nach massiven Zuwächsen in der Verschuldung 
nach der Wiedervereinigung und stabiler Pro-Kopf-Verschuldung ab 1998 ist seit 
2005 ein Rückgang zu beobachten, unterbrochen durch einen wirtschaftskrisen-
bedingten zwischenzeitlichen Anstieg 2009 und 2010. Im Freistaat Thüringen san-
ken sowohl im Monitoringzeitraum seit 2002 als auch zuletzt ab 2011 die Schul-
den pro Kopf. 2016 lag in Thüringen der Schuldenstand je Einwohner deutlich 
unter dem des Vorkrisenniveaus.30 
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Abb. 29: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in den ostdeutschen Bundesländern [Euro je Einwoh-
ner] 

 
Quelle: TLS; © Begleitforschung, Darstellung: InWIS Forschung & Beratung 
 
Die Höhe der Schulden in Summe der Programmgemeinden schwankte zuletzt 
leicht31, konnte jedoch zwischen 2015 und 2016 um rund 3 % abgebaut werden. 
Somit reduzierte sich auch die durchschnittliche Verschuldung pro Kopf von 742 
Euro auf 717 Euro. Differenziert nach Größe der Gemeinden zeigt sich durch-
schnittlich betrachtet in allen Kategorien ein Rückgang der Schulden pro Einwoh-
ner mit Ausnahme der Großstädte. Diese Entwicklung ist allerdings einzig auf die 
steigenden Schulden in Gera zurückzuführen. Unter allen Programmgemeinden 
zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich des Verschuldungsgrads. So liegt 
die Spanne zwischen 35 Euro pro Einwohner in Meiningen und 1.782 Euro pro 
Einwohner in Artern. 
 
Die Entwicklung in den Programmgemeinden zwischen 2015 und 2016 ist insge-
samt sehr heterogen, wenngleich der überwiegende Teil eine rückläufige Schul-
denlast pro Einwohner aufweist. Unter den wenigen Gemeinden mit steigenden 
Schulden fallen insbesondere Hildburghausen (+29 %) und Gera (+17 %) auf. 
Zu vermuten sind an dieser Stelle größere Investitionsmaßnahmen, die zur darge-
stellten Entwicklung führt. Besonders erfolgreich beim Schuldenabbau ist die Stadt 
Meiningen, die ihre Schulden im Vergleich zum Vorjahr um rund 22,5 % reduzieren 
konnte. 

 
31 Schwankungen aufgrund von Eingliederungen bei den Kommunen 
32 Je niedriger die Gestaltungsquote, desto besser ist das Verhältnis von Schulden zu Steuern. Ein Wert 

kleiner eins würde bedeuten, dass die Steuereinnahmen höher als die Schulden sind. 

Gestaltungsquote 

Die Gestaltungsquote beschreibt das Verhältnis von Schulden und Einnahmen ei-
ner Kommune, d. h. es können Aussagen abgeleitet werden, zu welchen Anteilen 
Schulden durch Steuereinnahmen gedeckt werden.32 Eine Gestaltungsquote ≤1 
ist demnach grundsätzlich positiv zu werten. Die Gestaltungsquote gibt einen Hin-
weis auf den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune, darf und kann aber 
nicht isoliert betrachtet werden.33 Die Gestaltungsquote gibt keinen Aufschluss 
über die Liquidität innerhalb der kommunalen Haushaltslage und damit die Inves-
titionsfähigkeit im Sinne einer möglichen Aufbringung von Eigenmitteln. 
 
Durch den Anstieg der Steuereinnahmen bei gleichzeitigem Abbau der Schulden 
verbesserte sich die Gestaltungsquote in Summe der Programmgemeinden konti-
nuierlich. Während im Jahr 2002 im Durchschnitt der Programmgemeinden der 
Schuldenstand nur zu einem Drittel durch steuerbezogene Einnahmen untersetzt 
werden konnte, so sind 2014 – zumindest in Summe aller Programmgemeinden – 
alle Schulden durch Steuereinnahmen gedeckt. In Folge der Wirtschaftskrise ver-
schlechterte sich die Gestaltungsquote in den Jahren 2009 und 2010, verbesserte 
sich anschließend allerdings stetig und liegt 2015 bei einem durchschnittlichen 
Wert von rund 1,0. 
 
Die Zahl der Kommunen, deren Steuereinkommen die jeweiligen Schulden über-
steigen (Gestaltungsquote ≤ 1), stieg 2013 zwischenzeitlich auf 20 Kommunen 
(2002: 0 Gemeinden; 2011: 11 Gemeinden). Zuletzt ging die Zahl allerdings auf 
19 zurück. Seit 2002 hat sich lediglich in Greiz die Lage verschlechtert. Während 
Meiningen ein besonders gutes Verhältnis zwischen Steuereinkommen und Schul-
den aufweist (0,1), ist die Gestaltungsquote in Artern (3,2), Greiz (2,5), Ronneburg 
(1,9), Weimar (1,9) und Weida (1,8) relativ hoch.  
 
Der Konsolidierungskurs sollte beibehalten werden, um bei Auslaufen wichtiger 
Einnahmequellen (Solidarpakt und EU-Strukturförderung) sowie perspektivisch sin-
kenden Zuweisungen aus den Finanzausgleichsströmen (aufgrund überproportio-
nal sinkender Bevölkerung als Bemessungszahl) die Leistungsfähigkeit einer Kom-
mune nachhaltig zu sichern. Nichtsdestotrotz zeigte sich, dass die Programmge-
meinden – trotz dieser grundsätzlich positiven Entwicklung der Steuereinnahmen 
und Schulden – vermehrt Haushaltssicherungskonzepte aufstellen mussten. Die zu 

33 Kein alleiniger Indikator, da z. B. Schulden eine Bestandsgröße und die Steuern Stromgrößen dar-
stellen. Des Weiteren wird die Art und Laufzeit der Verschuldung nicht weiter betrachtet. 
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beobachtende Entwicklung der Steuereinnahmen, Schulden sowie die ansteigende 
Zahl an Haushaltssicherungskonzepten erscheint zunächst widersprüchlich, da 
selbst Gemeinden mit guter Gestaltungsquote sich im Haushaltssicherungsverfah-
ren befinden. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Kommunen mit Haushalts-
sicherungskonzept das Ziel verfolgen, ihren Haushalt zu konsolidieren und in die-
sem Zuge ihre Schulden im Rahmen des Konzeptes zu reduzieren. Der Erfolg zeigt 
sich auch anhand der dargestellten Schuldenentwicklung der Kommunen. Bei ge-
nauerem Blick wird deutlich, dass unter den Programmgemeinden mit positiver 
Gestaltungsquote Kommunen sind, deren Konzepte bereits einige Jahre laufen 
und zum Teil fortgeschrieben wurden. Insofern ist die in den letzten Jahren verbes-
serte Gestaltungsquote kein Widerspruch gegenüber den vorhandenen Haushalt-
sicherungskonzepten, sondern dokumentiert vielmehr die (bisher) erreichten Ziele. 
Auch vor dem Hintergrund der Schuldenbremse und der Diskussion um eine nach-
haltige Stadtentwicklung (auch im Sinne eines ausgeglichenen kommunalen Haus-
halts) gewinnt das Instrument Haushaltssicherungskonzept an Bedeutung. 
 
 
 

Abb. 30: Gestaltungsquote in den Programmgemeinden in aufsteigender Reihenfolge 2015 

  
Quelle: TLS; © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: InWIS Forschung & Beratung 
* gekennzeichnete Programmgemeinden nach eigenen Angaben mit Haushaltssicherungskonzept, wel-
ches sich entweder in Aufstellung befindet, beschlossen ist, sich im Genehmigungsverfahren befindet 
oder bereits genehmigt ist. 
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Kommunale Haushaltslage 

Innerhalb der Programmgemeinden zeigt sich, dass sich eine Vielzahl der Pro-
grammgemeinden in der Haushaltskonsolidierung befindet. Zwar ist die Zahl derer 
im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, allerdings sind nach wie vor 15 
Kommunen davon betroffen. Der Rückgang der Kommunen mit Haushaltskonso-
lidierung könnte jedoch ein erster Hinweis für funktionierende Haushaltssiche-
rungskonzepte sein. 
 
Abb. 31: Status der Haushaltslage in den Programmgemeinden 

Quelle: Kommunen, © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: GRAS 
 
Die Abfrage zu den Haushaltssicherungskonzepten zeigt ein passendes Antwort-
bild. Waren es 2014 noch 62 % der Kommunen, die ein Haushaltssicherungskon-
zept als nicht notwendig erachteten, reduzierte sich dieser Wert auf mittlerweile 
rund 51 %. Bei 27 % der Programmgemeinden war ein solches Konzept nach 
Angabe der Kommunen bis 2016 bereits genehmigt worden. Nach Angabe des 
Landes waren zum 30.06.2016 15 der 42 Programmgemeinden (d. h. 36 %) zur 
Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.34 

 
34 Gemeinden mit Plicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 53a der Thüringer 

Kommunalordnung (ThürKO) bzw. § 4 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik 

 
Wichtig für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung ist es, welchen Einfluss der 
Umstand der Haushaltskonsolidierung auf die Investitionsbereitschaft und -fähig-
keit der jeweiligen Kommunen hat. Zwar sind investive Maßnahmen nach wie vor 
möglich, werden im Zuge der Haushaltskonsolidierung jedoch deutlich erschwert. 
Dadurch werden akute Einschränkungen der Handlungsfähigkeit seitens der be-
troffenen Kommunen zurückgemeldet. Im Rahmen der Stadtumbau-Bereisung 
wurde deutlich, dass einige Kommunen überhaupt keine Perspektive für eine zeit-
nahe Konsolidierung ihres Haushaltes haben, weil die Ausgaben für das Aufrecht-
erhalten der Infrastruktur tendenziell steigen und unter Umständen ebenfalls Ab-
gaben für die Kreisumlage zu leisten sind, die finanziellen Schlüsselzuweisungen 
auf der Einnahmenseite angesichts rückläufiger Einwohnerzahler jedoch abneh-
men werden. Im Umkehrschluss würde eine weitere Entwicklung in diese Richtung 
dazu führen, das nicht unbedingt die bedürftigsten Kommunen von finanzieller 
Förderung profitieren können, sondern zunehmend selektiv die abnehmende Zahl 
finanzstarker Städte. 
  

(ThürKDG), Daten des TMIL aus Sonderauswertung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kom-
munales (TMIK) 
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4. Technische Infrastruktur 
Die bisherige und zukünftige strategische Ausrichtung des Stadtumbaus in Thürin-
gen sowie der Stadtentwicklung insgesamt wird wesentlich von den Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich Demografie, Soziales, Bildung und Wirtschaft beeinflusst.  
 
Die Energie-Effizienz und die CO2-Reduzierung sind im Stadtumbau nicht das pri-
märe Förderziel, gleichwohl korrelieren der damit verbundene geringere Energie-
bedarf und der Umbau der Energieversorgung (Energiewende) in den folgenden 
Jahren mit den Fragen der Stadtentwicklung, des Städtebaus und der Stadtpla-
nung. 
 
Die Rahmenbedingungen für den Bereich Energie bilden dabei die Entwicklungen 
der Primär- und Endenergieverbräuche35 insbesondere im Bereich Haushalte, Ge-
werbe und Dienstleistung sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien zur Strom-
erzeugung in Thüringen.  
 
Die netzgebunden technischen Medien (Wasser, Fernwärme und die Breitband Inf-
rastruktur) und deren Rahmenbedingungen hinsichtlich der Versorgung und der 
Versorgungssicherheit als auch der Entsorgung (Abwasser) sowie der Bereich Ver-
kehr (Anbindung an Verkehrsnetze, Entwicklung des Motorisierungsgrades, Elekt-
romobilität) gewinnen dabei im Rahmen des Stadtumbaus immer mehr Bedeutung. 
 

c Energie & Emissionen 

Energiebilanz für Thüringen  

Mit der Thüringer Energiebilanz, deren Basis Ergebnisse der amtlichen Statistik und 
Datenlieferungen von Verbänden und anderen Institutionen der Energiewirtschaft 
sind, werden das Aufkommen, die Umwandlung und der Verbrauch von Energie-
trägern im Land nachgewiesen. Der Primärenergieverbrauch belief sich 2015 auf 
233.918 TJ (Terajoule). Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 
erhöhte er sich damit gegenüber dem Jahr zuvor um 0,9 %. 
 
Thüringen muss seinen Energiebedarf vorrangig durch Bezüge aus anderen Län-
dern decken. Die Summe der Bezüge betrug im betrachteten Jahr 176.187 TJ. Der 
Freistaat hat aber bei der einheimischen Energiegewinnung zugelegt. So wurden 

 
35 Begriffe und Definitionen nach AG Energiebilanzen e.V., www.ag-energiebilanzen.de. Energiever-
brauch kennzeichnet umgangssprachlich den Bedarf an Energie für unterschiedliche Nutzanwendungen. 

57.432 TJ als Energievolumen der nutzbar gemachten Energieträger in Thüringen 
selbst gewonnen, erzeugt oder auch gefördert.36 
 

Primärenergieverbrauch 
Der Primärenergieverbrauch in Thüringen insgesamt betrug im Jahr 2015 
233.918 TJ bzw. 64.977 GWh. Dieser lässt sich wiederum verschiedenen Ener-
gieträgern zuordnen. 
 
Abb. 32: Primärenergieverbrauch in Thüringen nach Energieträgern von 1990-2015 

 
 
Quelle: TLS © Begleitforschung, Darstellung: TUD 
 
Der Energieträger Kohle verlor in den Jahren 1990 bis 2000 stark an Bedeutung. 
Seit dem Jahr 2000 gewinnen dafür die erneuerbaren Energieträger zunehmend 
an Bedeutung, wobei die anderen Energieträger in der Tendenz leicht abnehmen. 
Insgesamt bleibt der Primärenergieverbrauch bei abnehmender Bevölkerungszahl 
ab dem Jahr 2003 nahezu konstant. Dementsprechend steigt der einwohnerspe-
zifische Primärenergieverbrauch an.  

Der Anteil der erneuerbaren Energieträger, also von Biomasse, Wind, Photovol-
taik und Laufwasser, am Primärenergieverbrauch stieg um einen Prozent auf 
24,1 % an. Anteilig nahmen jedoch nach wie vor der Primärenergieverbrauch 

36 Pressemitteilung 294/2017 (03.11.2017), Herausgegeben vom Thüringer Landesamt für Statistik – 
Grundsatzfragen und Presse Europaplatz 3, 99091 Erfurt 



Monitoringbericht 2017 der Begleitforschung Stadtumbau in Thüringen 30

durch Mineralöle und -produkte sowie durch Erdgas die vorderen Plätze ein 
(31,6 bzw. 30,8 %). 

 
Endenergieverbrauch  
Im Rahmen der jährlichen Energiebilanz wird auch der Energieverbrauch nach Ver-
brauchergruppen nachgewiesen. Er wird vorrangig beeinflusst durch die Konjunk-
turentwicklung der Wirtschaft, die Witterung und das Verbraucherverhalten. So be-
trug der so bezeichnete Endenergieverbrauch im Jahr 2015 nach Mitteilung des 
Thüringer Landesamtes für Statistik in Thüringen insgesamt 206,3 Petajoule (PJ). 
Das sind 1,8 % mehr als im Jahr zuvor.37  
Die größte Verbrauchergruppe ist der Sektor Haushalte einschließlich Gewerbe, 
Handel und Dienstleistungen, auch Kleinverbraucher genannt. Hier wurden 
97,1 PJ bzw. 26.972 GWh an Energieträgern verbraucht, das waren 4,1 % mehr 
als im Jahr 2014. Der Anteil der Kleinverbraucher am gesamten Endenergiever-
brauch betrug 47,1 %. 
 
Abb. 33: Primärenergieverbrauch in Thüringen nach Energieträgern von 1990-2015 

 
Quelle: TLS © Begleitforschung, Darstellung: TUD; spezifische Daten für 2015 hinsichtlich der einzel-
nen Energieträger liegen noch nicht vor. 
 

 
37 Pressemitteilung 304/2017 (15.11.2017), Herausgegeben vom Thüringer Landesamt für Statistik – 
Grundsatzfragen und Presse Europaplatz 3, 99091 Erfurt 

Insgesamt bleibt der Endenergieverbrauch bei weiter abnehmender Bevölkerungs-
zahl ab dem Jahr 2007 nahezu konstant. Dementsprechend steigt der einwohner-
spezifische Endenergieverbrauch der Kleinhaushalte tendenziell leicht an. Eine wei-
tere detaillierte Betrachtung hinsichtlich des Endenergieverbrauches im Bereich 
Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen nach Energieträgern ist für 
2015 noch nicht möglich, da die Daten erst Anfang 2018 verfügbar sein werden. 
 
Anhand der vorliegenden Zahlen aus dem Mikrozensus hinsichtlich der Haushalts-
größen (Personen pro Haushalt) ist davon auszugehen, dass sich der Trend zu 
kleineren Haushalten fortsetzen wird. 2015 lag der Anteil der Ein-Personen-Haus-
halte erstmals über 40 %. Kleinere Haushaltsgrößen führen im Allgemeinen zu 
einem höheren Endenergieverbrauch. Gleichzeitig sinkt der Verbrauch aufgrund 
von Gebäude-Sanierungsmaßnahmen und den besseren energetischen Standards 
bei Neubauten. Bislang könnte man anhand des dargestellten einwohnerspezifi-
schen Endenergieverbrauches interpretieren, dass sich die Haushaltsverkleinerun-
gen und der dadurch erhöhte Endenergieverbrauch und die Verringerungen des 
Endenergieverbrauches durch weitere Maßnahmen zur Energieeffizienz (Sanie-
rung, energetische Standards) sich nahezu ausgleichen. Derzeit sind keine Ten-
denzen zu sinkenden spezifischen Endenergieverbräuchen zu erkennen. Dies gilt 
es in den nächsten Jahren weiter zu beobachten. 
 
Stromerzeugung und Stromverbrauch  
Hinsichtlich der Stromerzeugung, unterteilt nach Energieträgern, sind für Thüringen 
Daten bis 2016 verfügbar. Die Daten zeigen zum einen, dass der Anteil an er-
zeugtem Strom aus erneuerbaren Energieträgern kontinuierlich bis 2015 mit 
58,7 % angestiegen ist. Zum anderen ist ablesbar, dass in 2016 ein Rückgang der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern auf 57 % stattgefunden hat. 
Dieser ist auf eine rückläufige Stromerzeugung durch Windkraftanlagen in 2016 
im Vergleich zu 2015 zurückzuführen. Grund hierfür war nicht ein Rückgang der 
installierten Leistung an Windkraftanlagen, sondern ein überdurchschnittlich wind-
starkes Jahr 2015, was zu einer Erhöhung der Volllaststunden der installierten 
Windkraftanlagen geführt hat, worauf im Weiteren näher eingegangen wird. 
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Abb. 34: Gesamtstromerzeugung in Thüringen [GWh] 

 

 
Quelle: TLS © Begleitforschung Darstellung: TUD 
oben: gesamt sowie differenziert nach erneuerbaren Energieträgern für 2016 
unten: aus erneuerbaren Energieträgern im Zeitverlauf von 1999 bis 2016  

 

 
38 http://www.50hertz.com/de/EEG/Veroeffentlichung-EEG-Daten/EEG-Anlagenstammdaten 

Die Anlagen zur Stromerzeugung, die eine Förderung nach dem EEG erhalten, 
sind sortiert nach Netzbetreibern, Energieträgern (Wasserkraft-, Gas-, Biomasse-, 
Geothermie-, Wind- und Solaranlagen), installierter Leistung, Spannungsebene, 
Bundesland und Inbetriebnahmejahr auf den Seiten von 50 Hertz verfügbar. 38 
 
Die installierte Leistung und die Anzahl der Anlagen, getrennt nach Biomasse-, 
Wasserkraft-, Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen sind im Weiteren grafisch dar-
gestellt. Wie eingangs bei den Betrachtungen zum Primärenergieverbrauch darge-
stellt, steigt die Bedeutung der erneuerbaren Energieträger ab dem Jahr 2000 an. 
Dies zeigt sich sowohl in der wachsenden Anzahl der Anlagen als auch an der 
installierten Leistung. 

 
 
 
 
 
 

Abb. 35: Installierte Leistung und Anlagenanzahl der EEG-geförderten Anlagen in Thüringen 2016 

  
Quelle: http://www.50hertz.com, © Begleitforschung, Darstellung: TUD 
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Obwohl Biomasse-Anlagen einen großen Anteil an der Stromerzeugung haben, 
haben diese im Vergleich zu Photovoltaik-Anlagen (1.253 MW installierte Leistung) 
und Windkraft-Anlagen (1.415 MW installierte Leistung) eine geringere installierte 
Leistung von 251 MW.  
Die Auslastung der Stromerzeugung (Volllaststunden pro Jahr) ist bei Biomasse-
Anlagen entsprechend größer. Der Vergleich zeigt, dass Biomasse-Anlagen 2016 
ca. 7.194 h/a, Wasserkraft-Anlagen ca. 5.598 h/a, Windkraft-Anlagen ca. 1.468 
h/a (im Vergleich zu 1.738 h/a in 2015) und Photovoltaik/Solar-Anlagen ca. 886 
h/a im Volllastbetrieb betrieben wurden.  
 
Die in den nächsten Beobachtungsjahren zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Stromerzeugung, aber auch zur Wärmebereitstellung, die Effizienz-
steigerungen im Bereich Haushalte und GHD, aber auch weitere im Zuge der 
Energiewende stattfindende Veränderungen, wie z. B. die Zunahme der Elektro-
mobilität und deren Auswirkungen hinsichtlich des Strombedarfes, werden im Rah-
men des Monitorings weiter detaillierter betrachtet.  
 
CO2 -Emissionen 
 
Basierend auf der Energiebilanz erfolgt die Berechnung der energiebedingten Koh-
lendioxid-(CO2)Emissionen. Hierfür wird der Verbrauch von fossilen kohlenstoff-
haltigen Energieträgern mit brennstoffspezifischen Emissionsfaktoren belastet.  
 
Die einwohnerspezifischen CO2-Emissionen aus dem Primär- und Endenergiever-
brauch sind im Wesentlichen bis 1994 gesunken und bleiben im Weiteren nahezu 
konstant. Der Rückgang bis 1996 geht auf den Rückgang der Bedeutung an Kohle 
als Energieträger in Thüringen zurück. Die Emissionen aus dem Endenergiever-
brauch sind seit 1994 mit kleineren Schwankungen nahezu konstant. 
 
Auch die im Rahmen des Stadtumbaus zu betrachtenden CO2-Emissionen aus dem 
Endenergieverbrauch nach Emittenten-Sektoren mit dem Bezug zum Bereich Haus-
halte, Gewerbe, Handel, Dienstleitungen und sonstige, zeigen zunächst einen 
Rückgang bis zum Jahr 2007 und nahezu konstante CO2-Emissionen bis zum Jahr 
2015.  
 

 

 
.  

Abb. 36: CO2-Emissionen aus dem Primär- und Endenergieverbrauch je Einwohner 1992 bis 2015 
[t/EW] in Thüringen 

 
Quelle: TLS 

Abb. 37: CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch nach Emittenten-Sektoren 1992-2015 in 
Thüringen 
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b Stadttechnische Medien 
Als stadttechnische Medien werden im Folgen die leitungs- und netzgebundenen 
Medien Wasser und Abwasser, Fernwärme und die Breitband-Infrastruktur näher 
betrachtet. 

Verbrauch Trinkwasser 

Aus Zahlen des Statistischen Bundesumweltamtes von 2015 geht hervor, dass der 
durchschnittliche Wasserverbrauch der privaten Haushalte sehr stark zwischen den 
einzelnen Bundesländern variiert. Er liegt zwischen 86,3 Litern pro Einwohner und 
Tag in Sachsen bzw. 88,3 in Thüringen und 138,1 Litern je Einwohner und Tag in 
Hamburg. Durchschnittlich liegt der Trinkwasserverbrauch in Deutschland in 2013 
bei 121,2 l/EW und Tag. Die Westdeutschen Flächenländer verbrauchen dabei 
ca. 126,5 l/EW und Tag, die ostdeutschen ohne Berlin 94,3 l/EW und Tag.39 
 
Abb. 38: Entwicklung des Trinkwasserverbrauches von 2002 bis 2016 in ausgewählten Programmge-
meinden, Durchschnitt [l/EW und Tag] 

 
Quelle: TLS © Begleitforschung Darstellung: TUD 
 
Der Trinkwasserverbrauch von Privathaushalten und Kleinabnehmern der im Mo-
nitoringbericht untersuchten Gemeinden in Thüringen liegt für das Jahr 2016 
durchschnittlich bei ca. 94,9 l/EW und Tag. 

 
39 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung Nr. 270 vom 29.07.2015 

Bis zum Jahr 2007 war ein abnehmender Trend zu beobachten. Ab 2007 nimmt 
der Trinkwasserverbrauch wieder leicht zu und erreicht wieder das Niveau von 
2003. 

Preis der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Der geringe Trinkwasserverbrauch in Thüringen im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt, bei gleichzeitig sinkenden Einwohnerzahlen führt zu geringeren Einnahmen 
der Wasserver- und -entsorgungsunternehmen. Gleichzeitig müssen die kapitalin-
tensiven Bauwerke und Systeme (Aufbereitungsanlagen, Rohrleitungen, Abwasser-
aufbereitungsanalgen) den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserqualitäten, Klär-
schlammentsorgung usw.) entsprechend betrieben, instandgehalten und moderni-
siert werden. Daraus ergibt sich, dass die Preise für die Trinkwasserver- und ent-
sorgung im Bundesdurchschnitt höher sein müssen. 
 
Auf Grundlage der Daten des statistischen Bundesamtes lagen die Grundgebühren 
in 2013 für die Trinkwasserversorgung in Thüringen bei 126,07 Euro/Jahr und die 
Verbrauchsgebühren bei 160 Euro/Jahr für den Musterhaushalt. Für Gesamt-
Deutschland liegen sie bei einer Grundgebühr von 70,98 Euro/Jahr und Ver-
brauchsgebühren von 135,20 Euro/Jahr. Die Grundgebühren waren in Thüringen 
2013 um ca. 77 % und die Verbrauchsgebühren um ca. 18 % höher im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt.  
 
Grundlage für diese Preise ist ein 2-Personen-Muster-Haushalt mit einem Jahres-
verbrauch von 80 m³ und einer versiegelten Fläche von 80 m2, welcher so eben-
falls für die Preisabfragen im Stadtumbau-Monitoring abgefragt wird. 
 
Der Preis aus der Summe der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung ist 
für das Jahr 2016 unterteilt nach Verbrauchsgebühren und Grundgebühren jeweils 
sowohl für die Versorgung mit Trinkwasser als auch für die Einleitung von Abwasser 
dargestellt.  
 
Deutlich differenziert zeigt sich das Bild in den Thüringer Programmgemeinenden. 
Bei den 22 Programmgemeinden, welche plausible Daten abgegeben haben, va-
riieren die Grundgebühren für das Trinkwasser von 48,00 Euro/Jahr in Schmölln 
bis 203,00 Euro/Jahr in Sondershausen bzw. die Verbrauchsgebühren von 
83,20 Euro/Jahr in Heiligenstadt bis 172,80 Euro/Jahr in Eisenach und Ruhla. In 
Rudolstadt werden keine Grundgebühren für das Abwasser veranschlagt.  
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Im Mittel der 22 Programmgemeinden liegen die Grundgebühren in 2016 für die 
Trinkwasserversorgung bei 117,20 Euro/Jahr und die Verbrauchsgebühren bei 
144,80 Euro/Jahr für den hier gewählten Musterhaushalt. 
 
Im Ergebnis scheinen die geringeren Einnahmen durch die einwohnerverlustbe-
dingten Verbrauchsrückgänge bei nahezu gleichbleibenden hohen Kapitalkosten 
für den Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen und Netze bislang teilweise 
durch höhere Grund- bzw. sonstige Gebühren abgefangen worden zu sein. 
Dabei ist zu vermuten, dass für die meist regional organisierten Wasserver- und  
-entsorger40 die Programmgemeinden mit Ihren größeren Nutzerzahlen eine tra-
gende Säule für das wirtschaftliche Funktionieren des Gesamtsystems darstellen 
und den ländlichen Raum subventionieren. 
 
 
 
 
 
 

 
40 Oftmals sind diese in Zweckverbänden strukturiert, welche landkreisübergreifend zuständig sind. 

Abb. 39: Gesamtpreis Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung untergliedert nach Verbrauchs-
gebühren und Grundgebühren [Euro/Jahr] für einen Musterhaushalt in den Programmgemeinden in 
2016. 

 
Quelle: Kommunen, © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: TUD  
Es sind nur die Kommunen dargestellt, die plausible Angaben zum Trink-  
und Abwasserpreis gemacht haben. 
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Preis der Fernwärmeversorgung 

Anders als auf dem Strom- und Gasmarkt existiert auf dem Markt für Fernwärme 
ein funktionierender Wettbewerb nicht. Endverbraucher können auch bei hohen 
Preisen den FW-Versorger nicht wechseln, so dass von einer klassischen Monopol-
stellung dieser Unternehmen auszugehen ist.  
 
Die Landeskartellbehörde41 hat im Zeitraum 01.01.2013 bis 01.12.2013 Markt-
beobachtungen durchgeführt. Um eine direkte Vergleichbarkeit der Fernwärme 
Preise zu gewährleisten wurden Angaben zu praxisnahen Abnahmefällen erhoben. 
Einer davon, war der Abnahmefall „Plattenbau“: Wärmeleistung 160 kW, Jahres-
abnahme 288 MWh, 1.800 h/ a, welche nun auch seit 2014 im Landes-Monito-
ring aufgenommen wurde, um die weitere Entwicklung zu beobachten. Für den 
Abnahmefall wurden seitens der Kartellbehörde in 2013 Preise von 58,77 bis 
107,22 Euro/MWh und ein Mittelwert von 89,07 Euro/MWh ermittelt.  
 
Im Rahmen des Landes-Monitorings haben in 2016 17 Programmgemeinden An-
gaben zu den Preisen gemacht, wobei diese zwischen 64,50 und 103,00 
Euro/MWh liegen – im Durchschnitt ergibt sich ein Wert von 84,20 Euro/MWh. 
 
 
 
 
 

 
41 Quelle: Sektoruntersuchungen der Thüringer Fernwärmepreise. Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Technologie 

Abb. 40: Preise für die Fernwärme-Versorgung für den Abnahmefall „Plattenbau“ in Euro/MWh] 

 
Quelle: TLS, Kommune © Begleitforschung Darstellung: TUD 
 



Monitoringbericht 2017 der Begleitforschung Stadtumbau in Thüringen 36

Breitband-Infrastruktur 

Eine moderne Breitband-Infrastruktur stellt eine Voraussetzung für Innovationen, 
Wirtschaftswachstum und zukunftsfähige Arbeitsplätze dar. Sie erlaubt einen 
schnelleren Transfer großer Datenmengen und erschließt damit neue Märkte und 
Angebote.  
Die Breitband-Infrastruktur wird neben einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur 
oder Energieversorgung als zukünftiger Standortfaktor immer wichtiger und er-
gänzt damit die bisherigen infrastrukturellen Betrachtungen im Monitoring. In Thü-
ringen stehen 2015 fast flächendeckend (über 99 % der Haushalte) ein Breiband-
anschluss mit einer Leistungsfähigkeit von mindestens 2 Mbit/s zur Verfügung. Da-
mit sind die Ziele der Breitbandstrategie der Bundesregierung von 2010 erfüllt.  
 
Abb. 41: Versorgte Haushalte mit 100 Mbit/s in den Gemeinden 

 
Quelle: Breitband Kompetenzzentrum Thüringen 
 

Die Grafik zeigt die mit einer Brandbreite von 100 Mbit/s versorgten Haushalte 
in den Gemeinden Thüringens. Insbesondere die größeren Städte, mit entspre-
chend vielen Haushalten pro Fläche, können schon auf diese Bandbreite zurück-
greifen. In 2018 soll laut Breitbandstrategie der Bundesregierung eine Leistungs-
fähigkeit von mindestens 50 Mbit/s in allen Haushalten verfügbar sein. Diese ist 
in 2017 zu 78,52 % der Haushalte verfügbar. Eine Bandbreite von 100 Mbit/s ist 
in 2017 in 50,95 der Haushalte verfügbar. 
 
Zurück bleibt der ländlichen Raum, mit entsprechend wenig Haushalten pro Flä-
che. Inwieweit die Strategie der Bundesregierung möglichst viele Haushalte mit 
schnellem Breitband auszurüsten zulasten der nur mit geringeren Bandbreiten ver-
sorgten ländlichen Räume geht, muss hinterfragt werden. 
 
Im Rahmen des Stadtumbau-Monitorings werden der Ausbau des Breitband-Net-
zes und die Erfüllung der Ziele in den folgenden Berichten weiter beobachtet und 
um gegebenenfalls z. B. Zusammenhänge hinsichtlich der wirtschaftlichen Ent-
wicklung (Im Kontext der Digitalisierung) aufzuzeigen. 
  

Exkurs: Breitband-Infrastruktur 
Bereits 2015 hat das BMVI den Startschuss für das milliardenschwere Bun-
desförderprogramm für den Breitbandausbau gegeben. Kommunen und 
Landkreise können seitdem Förderanträge für ihre Ausbauprojekte stellen. 
Damit sollen unterversorgte Gebiete einen Netzzugang von mindestens 
50 Mbit/s erhalten. 
Seit April 2016 hat das BMVI bereits 545 Förderanträge für Netzausbaupro-
jekte in ganz Deutschland bewilligt. Für jedes Ausbauprojekt erhalten Land-
kreise und Kommunen bis zu 15 Mio. Euro Bundesmittel, um unterversorgte 
Gebiete ans Turbo-Internet anzuschließen 
Der Bund fördert bis zu 70 % der Kosten eines Projekts. Damit will die Bun-
desregierung vor allem den Ausbau in unterversorgten ländlichen Regionen 
voranbringen. 
Schon heute (Pressemitteilung 111/2017 des BMVI) haben 75,5 % aller 
Haushalte in Deutschland Zugang zu schnellem Internet mit mind. 50 Mbit/s. 
Das ist ein Zuwachs von mehr als 26 % in den letzten drei Jahren (Vergleich 
Ende 2013 bis Ende 2016). Im EU-Vergleich hat Deutschland damit die 
größte Dynamik beim Breitbandausbau. 
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c Verkehr 

Verkehrstechnische Infrastruktur 

Neben den technischen Medien (z. B. Wasser, Fernwärme, Breitband-Infrastruktur) 
werden im Rahmen des Stadtumbau-Monitorings auch Veränderungen der ver-
kehrstechnischen Infrastruktur und im PKW Bestand beobachtet.  
Prinzipiell wird deutlich, dass der Motorisierungsgrad im Zusammenhang mit der 
Größe der Kommune steht. In kleineren Kommunen ist der Motorisierungsgrad 
größer als in größeren Kommunen. Die wesentlichen Gründe dafür können in den 
Städten alternative ÖPNV-Angebote und Restriktionen des motorisierten Individu-
alverkehrs durch ein knappes und unter Umständen bewirtschaftetes Stellplatzan-
gebot sein.  
Im Vergleich der Jahre 2002 bis 2008 war insgesamt eine Abnahme des Motori-
sierungsgrades festzustellen. Ab dem Jahr 2008 ist eine weitere Abnahme in den 
Programmgemeinden mit 30.000 - 100.000 Einwohnern nicht mehr zu beobach-
ten, vielmehr kann an der Grafik gezeigt werden, dass der Motorisierungsgrad von 
ca. 450 KFZ/1.000 EW auf 500 KFZ/1.000 EW für das Jahr 2016 zunimmt. 
 
Abb. 42: Motorisierungsgrad 2008 bis 2016 nach Stadtgrößenklassen [Kfz/1000 EW]  

 
Quelle: Kommunen, © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: TUD 
 

In Deutschland lag der durchschnittliche Motorisierungsgrad 2016 bei 
548 KFZ/1000 EW, welcher seit 2008 von 502 KFZ/1.000 EW tendenziell eben-
falls wieder ansteigend ist. 
 
Diese Aussagen passen sehr gut zu den Betrachtungen des Pendlerverhaltens im 
Rahmen des Stadtumbau-Monitorings, bei welchen auffällig ist, dass das Pendler-
volumen in den vergangenen Jahren sehr stark angewachsen ist. Sowohl die Zah-
len der Einpendler als auch der Auspendler stiegen seit 2006 kontinuierlich an. 
Dies dokumentiert die zunehmende Verflechtung mit dem Umland. Verglichen mit 
dem angestiegenen Motorisierungsgrad kann interpretiert werden, dass sich diese 
Verflechtung insbesondere zugunsten des Individualverkehrs auswirkt, da die Ver-
bindungen nicht bzw. nur mit erhöhtem Aufwand über ÖPNV-Angebote abgedeckt 
werden. 
 
Der Verkehrssektor hat großes Potenzial, einen wesentlichen Beitrag für die Trend-
wende beim Energieverbrauch zu leisten. Deshalb fördert die Bundesregierung al-
ternative Antriebe und Kraftstoffe, schafft Kaufanreize und unterstützt den Markt-
hochlauf für innovative Produkte. Insgesamt sind in Thüringen in den Programm-
gemeinden in 2016 528.182 PKW zugelassen (n=32 von 42). Davon sind 1.198 
Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb und 402 mit reinem Elektro-Antrieb in den Pro-
grammgemeinden zugelassen. Die alternativen Antriebe nehmen zu, spielen bis-
lang aber nur eine äußerst untergeordnete Rolle. 
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B Steuerungsinstrumente im Stadtumbau 
Für die Städte gibt es verschiedene Möglichkeiten der steuernden Einflussnahme 
auf die Stadtentwicklung. Neben der finanziellen Förderung werden Planungsin-
strumente, Beteiligungsformate und Strategien näher betrachtet. 

1. Finanzielle Förderung  
Die finanzielle Förderung fungiert als richtungsweisender Impulsgeber für die 
Stadtentwicklung. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf baustrukturellen Veränderungen 
im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. 

a Städtebauförderung  
Prioritäres Ziel der Städtebauförderung ist die Beseitigung von städtebaulichen 
Missständen. Den Thüringer Kommunen stehen mehrere Programme mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung, welche auf die Erhaltung und die An-
passung bzw. zeitgemäße Fortentwicklung der gewachsenen baulichen Struktur 
ausgerichtet sind. Dabei sollen demografische Rahmenbedingungen und klimati-
sche Veränderungen berücksichtigt werden. Neben baulichen Maßnahmen bein-
halten die Programme auch eine Reihe vorbereitender Leistungen wie z. B. die 
Aufstellung und Fortschreibung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten, 
Wettbewerben, Baugrunduntersuchungen oder den Zwischenerwerb von Grund-
stücken.  
Die Thüringer Städtebauförderung setzt sich aus Bund-Länder-Programmen und 
eigenen Landesprogrammen zusammen.42 Mit Mitteln aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) werden von 2014 bis 2020 Projekte im 
thematischen Dreiklang „Attraktive Stadt, Effiziente Stadt, Inklusive Stadt“ geför-
dert. Darunter fallen auch Vorhaben zur energetischen Optimierung von Quartie-
ren, zur Revitalisierung von Brachflächen, aber auch nicht investive Maßnahmen 
z. B. zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Voraussetzung ist eine inte-
grierte kommunale Strategie, welche im Rahmen eines Wettbewerbes für 20 Thü-
ringer Programmgemeinden vom Freistaat bestätigt wurde.43 Im Spektrum der 
Städtebauförderung des Bundes zeichnet sich in den letzten Jahren eine Ausdiffe-
renzierung thematischer Schwerpunkte ab.44 Zudem ermöglicht Thüringen eine 

 
42 Weitere Ausführungen in „Städtebauförderung Thüringen 2016“, TMIL, Erfurt 2016 
43 Apolda, Artern, Bad Langensalza, Bad Lobenstein, Bad Salzungen, Eisenberg, Erfurt, Geisa, Gera, 

Gotha, Heilbad Heiligenstadt, Ilmenau, Jena, Leinefelde-Worbis, Nordhausen, Ronneburg, Ru-
dolstadt, Sömmerda, Weimar, Zella-Mehlis und Zeulenroda-Triebes 

Überlagerung der Programme innerhalb der von den Kommunen festgelegten För-
dergebietskulissen und kann so auf die spezifischen städtebaulichen Herausforde-
rungen reagieren.45 Ergänzend fungieren die Landesprogramme als komplemen-
täre Unterstützung zur Programmatik der EU und des Bundes und schließen Lücken 
in Bezug auf spezifische Thüringer Problemlagen. Dazu zählen die Landespro-
gramme für strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen, für Sanierung, zur 
Wohnumfeldverbesserung (bis 2010) und zur Anpassung an den demografischen 
Wandel im ländlichen Raum.46 Grundvoraussetzung für die Förderung von Bund 
und Land bilden integrierte Stadtentwicklungskonzepte, welche unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit erstellt werden. Für die Förderung von Maßnahmen ist weiterhin 
die Abgrenzung eines Fördergebietes nach Baugesetzbuch erforderlich.  
Durch Bund und Land wurden seit 1991 in Thüringen 3,2 Milliarden Euro Städte-
baufördermitteln zur Verfügung gestellt. Das Stadtumbau-Programm nimmt seit 
2002 eine wichtige Stellung ein. Ergänzend wirkt das Programm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“, welches bereits seit 1991 aktiv ist. Insgesamt war zwischenzeitlich 
(d. h. im Zeitraum von 2009 bis 2013) ein Rückgang von eingesetzten Städte-
baufördermittelvolumen zu verzeichnen, seit 2014 wurden die Mittel wieder deut-
lich erhöht (vgl. folgende Abbildung). Das bestätigen auch die Angaben zum För-
dermitteleinsatz in den Monitoringgebieten. Das am häufigsten beansprucht Pro-
gramm ist das Stadtumbauprogramm (2016: 75 % der Altstadtgebiete und im 
Rückbau 55 % der DDR-Wohnungsbaugebiete). Interessant ist, dass mittlerweile 
auch bei rund 46 % der Altstadtgebiete die Rückbauförderung des Stadtumbau-
Programms in Anspruch genommen wird. Alle anderen Programme werden am 
häufigsten in den Altstadtgebieten eingesetzt und dort häufig überlagert. Aus-
nahme bildet das Programm „Soziale Stadt“, welches in den DDR-
Wohnungsbaugebieten vorrangig zum Einsatz kommt, jedoch nur in 27 % dieser 
Monitoringgebiete. Das bestätigen auch die ausgewiesenen Gebietskulissen nach 
Baugesetzbuch, wobei hier in der Altstadt am häufigsten die Sanierungssatzung 
nach § 142 BauGB zur Anwendung kommt (89 %). 

44 Näheres regelt die jährliche Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung über die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen. 

45 Vgl. auch Ausführungen in Kapitel B1c Bündelung von Finanzierungsquellen 
46 Letzteres Programm gibt es seit 2012 und wurde bislang von vier Programmgemeinden, v. a. für 

Vorhaben in den dörflich geprägten Ortsteilen genutzt.  
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Quelle: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Stand August 2017 

Abb. 43 Städtebaufördervolumen nach Programmanteilen von 1991 bis 2017 in Thüringen [Euro] 
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Nach Abschluss der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
den Ländern traten Anfang 2016 die neu überarbeiteten Thüringer Städtebauför-
derrichtlinien in Kraft, die in der Anlaufphase 2016 vermutlich einen leichten Rück-
gang von Bewilligungen bewirkt hatten.47 Hierbei zeichnet sich in den letzten Jah-
ren eine zunehmende Programmvielfalt und zeitliche Befristung bei gleichem bis 
steigendem Gesamtvolumen der Finanzhilfen in der Städtebauförderung ab, wel-
che die Umsetzung der Förderalismusreform widerspiegelt. Neu aufgelegt wurde 
der Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ für den Zeitraum von 2017 
bis 2020, bei dem eine Verbindung von baulichen Vorhaben und deren Nutzung 
für Integrationsmaßnahmen im Fokus stehen. Ebenfalls neu beschlossen wurde das 
neue Programm „Zukunft Stadtgrün“.48 Obgleich hiermit Entwicklungsimpulse für 
aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung befördert werden sollen, ergibt 
sich aus den Rückmeldungen der Akteure im Rahmen der Stadtumbaubereisung, 
dass der damit verbundene Bürokratiemehraufwand auf allen Ebenen den Förder-
mittelabfluss hemmen könnte. Die Kommunen vor Ort wünschen sich eher ein 
kontinuierliches Förderinstrumentarium mit flexiblem Anwendungsrahmen. 
Unabhängig davon ist die gemeinsame Finanzierung durch Bund, Land und Kom-
mune eine bewährte Grundlage der Städtebauförderung. Bund und Länder treten 
dabei nicht nur als Geldgeber, sondern auch als Impulsgeber für die bedarfsge-
rechte Ausgestaltung der Fördermaßnahmen auf. Die Kofinanzierung durch kom-
munalen Mitleistungsanteil entspricht der kommunalen Selbstverwaltung und ver-
meidet Mitnahmeeffekte. Die Höhe des kommunalen Mitleistungsanteils beträgt in 
der Regel ein Drittel der förderfähigen Kosten. Ausnahme bilden das Bund-Länder-
Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und die EU-Förderung mit einem ent-
sprechenden Anteil von 20 %. In begründeten Einzelfällen ist die weitere Absen-
kung des kommunalen Mitleistungsanteils bis auf 10 % möglich.49 Bei Rückbau 
und Sicherung im Rahmen des Stadtumbau-Programms ist eine Förderung ohne 
kommunalen Eigenanteil möglich. Als reines Förderinstrument des Bundes gibt es 
das seit 2014 aufgelegte Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“, welches 
jedoch aufgrund der wenigen ausgewählten Projekte für die meisten Städte keine 
Relevanz hat.  

 
47 ThStBauFR vom 17.12.2015 auf Grundlage der VV Städtebauförderung 2015 des Bundes 
48 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 2017 unter: 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Da-
ten_BMU/Download_PDF/Staedtebaufoerderung/stbf_vv_nichtamtl_lesefassung_bf.pdf 
 

 

49 Z. B. auch bei Kommunen in laufender Haushaltssicherung 

Exkurs: Haushaltskonsolidierung hemmt Fördermittelinanspruchnahme 

Von den Entscheidungsträgern der Stadtverwaltungen wurde im Rahmen der 
Arbeitsgespräche vielen bisherigen Städtebesuchen zurückgemeldet, dass die 
Haushaltskonsolidierung jegliche Handlungsfähigkeit für die Umsetzung wei-
terer Stadtentwicklungsprojekte unterbindet. Jegliche Ausgaben außerhalb der 
Pflichtaufgabenbereiche werden von den Stadträten nicht gebilligt. In einigen 
Fällen bestand nach Ansicht der jeweiligen Kämmerer auch nicht die Aussicht-
darauf, die Phase der Haushaltssicherung in absehbarer Zeit verlassen zu kön-
nen, weil Kosten tendenziell zum Erhalt der Infrastrukturfunktionen steigen, die 
einwohnerbasierten Schlüsselzuweisungen angesichts der Einwohnervorausbe-
rechnungen jedoch tendenziell sinken werden. Das scheint insbesondere für 
Gemeinden mit großen Gemarkungsflächen bzw. eingemeindeten Ortsteilen 
ein Problem (z. B. zur Unterhaltung von Friedhöfen in Sondershausen). 
Laut Angaben des Landes waren zu Ende des Jahres 2016 ca. 28 % aller 839 
Thüringer Gemeinden verpflichtet, aufgrund unausgeglichener Haushaltslage 
ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen. Von den 42 Programmgemein-
den des Landesmonitoring war fast die Hälfte betroffen (43 %). Zwar haben 
sich einige Kommunen von dieser „Schraubzwinge“ inzwischen wieder befreien 
können, es gibt jedoch bislang keine eindeutigen Signale für eine flächende-
ckende Erholung. Deshalb ist durchaus zu befürchten, dass auch die Förder-
mittelinanspruchnahme selektiv erfolgt, d.h. sich nur noch die Kommunen För-
derung leisten können, die auch die entsprechenden Mitleistungsanteile auf-
bringen können. Im Umkehrschluss könnten demnach die finanzschwachen 
Gemeinden den Anschluss verlieren, die die Förderung wahrscheinlich drin-
gend bräuchten. Wie die geringen Handlungsspielräume im Rahmen der 
Haushaltssicherung genutzt werden können, wird auf entsprechenden Fachta-
gungen bundesländerübergreifend diskutiert, was zeigt, dass diese Problem-
lage nicht nur Thüringer Kommunen betrifft.  
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Ausblick  
Eine besondere Beachtung kommt der bis 2023 laufenden IBA Thüringen zu. Im 
Rahmen der IBA Thüringen 2023 werden besonders zukunftsweisende Projekte im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Programme prioritär gefördert. Getreu dem 
IBA Motto STADTLAND stehen hier Modellprojekte für gleichberechtigte und inno-
vative Stadt-Land-Beziehungen mit regionalem Bezug im Vordergrund. Ebenso 
können Kommunen von den örtlich wechselnden Gartenschauen auf Bundes- und 
Landesebene profitieren, insofern sie sich dafür erfolgreich bewerben und als Aus-
tragungsorte ausgewählt werden. 
Die Programmgemeinden sollten die Erreichung Ihre Ziele für die Fördergebiete 
überprüfen einen Abschluss der Maßnahmen forcieren und z. B. innerhalb von Sa-
nierungsgebieten, welche nicht im einfachen Verfahren laufen, Ausgleichsbeiträge 
von den Eigentümern einholen und diese bis zum Jahr 2021 zweckgebunden wie-
der einsetzen zu können. 

Weiterführung der Stadtumbauförderung in einem Programm   

Die gemeinsame Evaluierung der Stadtumbauprogramme Ost und West hat die 
Wirkung beider Programme eindrucksvoll nachgewiesen und unter gewissen Rah-
menbedingungen eine Zusammenführung zu einem Stadtumbauprogramm emp-
fohlen.50 Auf dieser Grundlage haben sich Bund und Länder entschieden, beide 
Programme als ein Stadtumbauprogramm weiterzuführen, wobei es besondere Re-
gelungen für die Neuen Länder gibt. Die Mittel für das Programm wurden noch-
mals aufgestockt.51  
 
Das Stadtumbau-Programm unterteilt sich in unterschiedliche Programmbereiche, 
deren Bedeutung sich im Zeitverlauf seit 2002 stark verschoben hat. Zunächst be-
wirkte der geförderte Rückbau von Wohnungen in Verbindung mit der Altschul-
denhilfeentlastung eine deutliche Leerstandsreduzierung und betriebswirtschaftli-
che Konsolidierung der Wohnungsunternehmen. Die bei Programmstart festge-
legte Zielgröße des Rückbaus in Thüringen von ca. 40.000 Wohnungen wurde 
bereits im Jahr 2009 übertroffen.52 Bis zum Jahr 2016 wurden 54.871 WE vom 
Markt genommen.53 Seit 2009 sind die Rückbauzahlen allerdings rückläufig und 

 
50 Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West, BUMB 2016 
51 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Staedtebaufoerderung/ 

stbf_vv_nichtamtl_lesefassung_bf.pdf 
52 Genauere Ausführungen zum geförderten Rückbau folgen im Kapitel C2c Wohnungsangebot, laut 

VV Städtebauförderung 2015 können die Fördermittel neben den reinen Abrisskosten Aufwendungen 

pendeln sich seit Auslaufen der Altschuldenhilfeentlastung im Jahr 2013 auf nied-
rigem Stand ein. Die Ursachen dafür sind vielfältig, vor allem scheinen der Hand-
lungsdruck aber auch die Handlungsspielräume deutlich geringer zu sein.  
Die Rückbauförderung städtischer Infrastrukturen weist insgesamt ebenso eine 
rückläufige Tendenz auf, wobei vergleichsweise mehr Mittel für den Rückbau von 
Infrastrukturgebäuden wie Kitas und Schulen eingesetzt wurden als für die techni-
sche Infrastrukturanpassung, insbesondere die leitungsgebundenen Versorgungs-
netze.  
Ab dem Jahr 2010 wurde der größte Anteil des Fördermittelvolumens für Aufwer-
tungsmaßnahmen eingesetzt. Vor allem durch die Einführung des Programmberei-
ches "Sanierung und Sicherung von Altbauten und dem Erwerb von Altbauten 
durch Städte und Gemeinden zur Sanierung und Sicherung" wurden die Kommu-
nen in die Lage versetzt, selbst aktiv zu werden. Mit diesem Instrument konnte so 
in den Thüringer Städten eine Vielzahl ruinöser Gebäude vor dem Verfall gerettet 
werden. Außerdem eröffnen sich durch diese Unterstützung für den Gebäudeei-
gentümer bessere Möglichkeiten für eine Reaktivierung dieser oft ungenutzten Be-
stände.54 
 
  

für die Freimachung von Wohnungen sowie für eine einfache Herrichtung des Grundstücks zur Wie-
dernutzung (insbes. Begrünung) eingesetzt werden. 

53 Daten TLVwA, 92% davon in den 42 Programmgemeinden, weitere Ausführungen im Kapitel C2 
Wohnungsmarkt 

 
54 Vgl. Fallbeispiele mit weiteren Ausführungen im Kapitel D – Fokusthema Innenstadt 
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b Wohnungsbauförderung  
Dass die Wohnungsbauförderung und die Städtebauförderung sich in Thüringen 
gut ergänzen, zeigen vor allem zahlreiche innerstädtische Bauprojekte, welche mit 
einer kombinierten Förderung beider Ressorts umgesetzt wurden.  
 

 
Abb. 44: Quartiersrandbebauung Spiegelgasse, 
begrüntes Parkdeck Quelle: Stadtverwaltung Alten-
burg, Präsentation zur Jahreskonferenz Stadtumbau 
2016. 

Abb. 45: Zentrales Wohnquartier mit Sanierung In-
nenbereich Quelle: Stadtverwaltung Pößneck, Prä-
sentation zur Jahreskonferenz Stadtumbau 2016. 

Auch wenn im Städtebau- und Wohnungsbau unterschiedliche Förderansätze zum 
Tragen kommen, verfolgen sie beide das gemeinsame Ziel, die zukunftsfähige 
Stadtentwicklung zu unterstützen. Nicht umsonst sind bei der Stadtumbau-Berei-
sung immer auch Vertreter beider Förderressorts dabei, sowohl vom TLVwA als 
auch vom TMIL. 
Besonders effektiv sind Projekte auf Quartiersebene, bei denen ein kombinierter 
Einsatz von Städte- und Wohnungsbauförderung möglich ist. Voraussetzung für 
die gemeinsame Förderung sind abgrenzbare Fördergegenstände bei den Vorha-
ben, z. B. die Modernisierung von Wohnungen und die Aufwertung des Wohnum-
feldes.55 Dabei gibt es spezielle Ausnahmen, z. B. dass es innerhalb der Sanie-
rungsgebiete keine Belegungsbindung gibt. 
Auf Objektebene wird die erwähnte Kombination der Fördermittelarten nach Ein-
schätzung des Landesverwaltungsamtes nur noch in wenigen Fällen angewandt, 
da eine gemeinsame Förderung im Objekt oft kompliziert ist (zeitliche Einordnung, 
Abgrenzung des Fördergegenstands, Zielsetzung, Finanzierungsgrundsätze und fi-
nanzielle Abwicklung sowie verschiedene Rechtsgrundlagen).  
Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der wesentlich überarbeiteten Wohnungs-
bauförderrichtlinien, die erst einer Vielzahl von Interessenten erläutert werden 

 
55 Vgl. vorgestellte Projekte auf der Jahreskonferenz Stadtumbau 2016 am 21.11.2016 in Gotha, 

Präsentationen zum Download unter: www.begleitforschung-thüringen.de 

musste. Das galt insbesondere für die im Bundesländervergleich überdurchschnitt-
lichen Zuschussmöglichkeiten, deren Wirtschaftlichkeit im Rahmen einer Investition 
jedoch im Einzelfall ermittelt werden muss. Deshalb konnten auch vergleichsweise 
wenige Antragstellungen/Bewilligungen verbucht werden. Das galt insbesondere 
für die Richtlinien für den Mietwohnungsneubau und die Richtlinie für die Moder-
nisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen. Die zunehmenden Fördervolu-
men für 2017 zeigen jedoch, dass die Förderkonditionen durchaus geeignet sind, 
Finanzierunggrundlagen für den sozialen Mietwohnungsbau zu schaffen.  
Die Antragstellungsintensität unterscheidet sich sicherlich je nach Bedarfslage im 
Hinblick auf die Sicherung einer sozialen Wohnraumversorgung in den Programm-
gemeinden. Die Förderrichtlinie spricht aber bewusst alle Programmgemeinden 
an, diesen Bedarf zu prüfen und Ihre Stadtumbaustrategie im Sinne einer weiteren 
Innenstadtstabilisierung mit möglichst geringer sozialräumlicher Segregation wei-
terzuführen. 
 
Das ab 2016 neu geschaffene Programm für die Reduzierung von Barrieren im 
vorhandenen Mietwohnungsbestand wurde als 50%iges Zuschussprogramm er-
wartungsgemäß sehr stark nachgefragt und wurde im jeweiligen Jahresverlauf 
mehrmalig aufgestockt. Bezüglich der Prüfung von Projektanträgen wird vorge-
schlagen, dass das zuständige Referat im Landesverwaltungsamt abgleicht, ob 
stadtplanerische Prinzipien nicht entgegenstehen. In diesem Sinne sollte also auch 
in Abstimmung mit der Stadt geprüft werden, ob z. B. ein Aufzuganbau an den 
äußeren Blöcken von peripheren Plattenbaubereichen angemessen ist, wenn für 
diesen aufgrund der überalterten Bewohnerstruktur in absehbarer Zeit keine Nach-
frageperspektive mehr besteht bzw. eine Rückbauoption im gültigen ISEK festgelegt 
wurde. 
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c Bündelung von Finanzierungsquellen 
Im Jahr 2016 wurde für über die Hälfte der gemeldeten Städtebaufördermaßnah-
men eine räumliche Überlagerung bzw. Bündelung verschiedener Programme an-
gegeben.56 Die Auswertung der von den Kommunen gemachten Angaben zeigt, 
dass die Städte die verausgabten Fördermittel trotzdem programmscharf zuordnen 
konnten, was angesichts der Vorgaben des Bundes auch notwendig ist. Der kom-
binierte Fördermitteleinsatz kann als ein Erfolgsfaktor für den „Thüringer Weg des 
Stadtumbaus“ beschrieben werden. So konnten viele städtebaulich wichtige Groß-
projekte durch die Bündelung von Finanzierungsquellen aus verschiedenen För-
derprogrammen durchgeführt werden. In ähnlicher Art und Weise überlagern sich 
die ausgewiesenen Gebietskulissen.  
In einigen Monitoringgebieten unterstützen andere Bundesprogramme und Lande-
sprogramme bzw. die EFRE-Förderung die Finanzierung von Stadtumbaumaßnah-
men. Im Jahr 2016 überlagerten sich durchschnittlich 2,5 Förderprogrammkulis-
sen pro Monitoringgebiet.57 
Bei kleineren Kommunen bzw. Ortsteilen der Städte kommen verschiedene För-
derprogramme mit entsprechendem Fokus wie „Dorferneuerung“ oder „Kleinere 
Städte und Gemeinden“ zum Einsatz.58 Ergänzend wirken in einigen Fällen flan-
kierende Förderungen durch andere Fachressort wie Bildung und Wirtschaft, inso-
fern die Maßnahmen entsprechende Zielansprachen haben. Rückmeldungen aus 
der Stadtumbau-Bereisung signalisierten, dass es hierfür jedoch einer intensiven 
ressortübergreifenden Abstimmung bedarf, welche durch eine kontinuierliche An-
sprache und Netzwerkbildung seitens der Stadtleitung begünstigt werden kann. 

 
56 Das bestätigen auch die Auswertungen der Daten des elektronischen Monitoring des Bundes, vgl. 

Ausführungen zu den eMo-Daten in Anhang A1 Methodik und Datenbasis 
57 In 155 Monitoringgebieten wurden dazu Angaben gemacht.  
58 Am beteiligten ExWoSt-Projekt des Bundes lieferte z. B. die Programmgemeinde einen konstruktiven 

Beitrag. 
59 Vgl. Ausführungen in Kapitel A3b zu Kommunen mit Haushaltskonsolidierung bzw. Haushaltssiche-

rung. 

Abb. 46: Bündelung des Programms Stadtumbau Ost mit anderen Finanzquellen 2016 [in %] 

 
Quelle: Kommunen im Rahmen des eMo. © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: GRAS, 
n=117 
 
Bei nur 10 % aller Stadtumbaumaßnahmen wurden zusätzliche Eigenmittel (d. h. 
über den verpflichtenden Mitleistungsanteil hinaus) eingesetzt, was auch ein Beleg 
für die prekäre Haushaltslage sein dürfte.59 In knapp einem Viertel erfolgt eine 
Mittelbündelung mit privatem Investment, was sicher ausbaufähig ist und von der 
Tatsache bestätigt wird, dass in Thüringen bislang kaum Verfügungsfonds zu Ein-
satz kamen.60 Die Möglichkeiten verstärkter Beteiligung Privater und der örtlichen 
Wirtschaft können sowohl investiv als auch im Rahmen von verstärkter Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements die Kostenbilanz der Stadt verbessern bzw. die 
Aufbringung des Mitleistungsanteils unterstützen. Daher sollten sie künftig intensi-
ver geprüft bzw. fokussiert werden.61 

60 In der Verwaltungsvereinbarung (VV)Städtebauförderung 2008 wurde erstmalig mit dem Instrument 
des Verfügungsfonds die Möglichkeit zur Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und Einbin-
dung privater Finanzressourcen zur Stärkung privat-öffentlicher Kooperationen geschaffen.  Mit dem 
Verfügungsfonds sollen private Initiativen, die sich mit ihrem persönlichen und finanziellen Engage-
ment für ihren Stadtteil einsetzen möchten, durch eine öffentliche Kofinanzierung in gleicher Höhe 
unterstützt werden. 

61 Die Jahreskonferenz am 27.11.2017 befasste sich u. a. mit der Aktivierung bürgerschaftlichen En-
gagements. Präsentationen sind unter www.begleitforschung-stadtumbau-thüringen.de einsehbar.  
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2. Planungsinstrumente 

a Gesamtstädtische Planungsgrundlagen 
Auch im Erfassungsjahr 2016 ist der Großteil der Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepte in den Programmgemeinden aktualisierungsbedürftig. Dem sollten sich 
besonders die Programmgemeinden annehmen, deren ISEK älter als neun Jahre 
ist bzw. deren Planungshorizont nur bis 2020 reicht und welche noch nicht an einer 
Fortschreibung arbeiten. Ähnliches gilt für die Flächennutzungspläne, wobei hier 
die Beschlussstände häufig sogar jüngeren Datums sind als die der ISEK. 
 
Abb. 47: Beschlussdatum der ISEKS aller 42 Programmgemeinden [abs.] 

 
Quelle: Kommune © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: GRAS, n=42 
 

Zum einen werden das Vorhandensein eines aktuellen ISEK und die Ableitung der 
beantragten Maßnahmen aus dem ISEK von der Fördermittelgeberstelle des Bun-
des im Rahmen der Bewilligungsprüfung zunehmend kontrolliert.  
Zum anderen sollten alle Gemeindeverwaltungen mit ihren Bürgern eine Vision 
davon entwickeln, wohin sie sich auf dem Weg einer zukunftsfähigen Stadtentwick-
lung begeben wollen. Insbesondere ein Leitbild, dessen Fehlen bereits vom Lan-
desrechnungshof angemahnt wurde, haben nach eigenen Angaben neun Gemein-
den noch nicht vorliegen. 
Als weitere konzeptionelle Grundlagen für die Stadtentwicklung der 42 Programm-
gemeinden sind Einzelhandelskonzepte (65 %) und Verkehrskonzepte (54 %) zu 
nennen. Eine integrierte Sozialplanung hat nur rund ein Drittel der Programmge-
meinden. 63 % der Kommunen geben an,  weitere konzeptionelle Grundlagen 
und Fachplanungen zu verwenden. Das Spektrum reicht hierbei von Konzepten zur 
Verkehrsberuhigung/Parkraum, Radverkehr, Stadtboden Hochwasserschutz, Spiel-

platzentwicklung, Grünordnung, Kleingärten, Garagenentwicklung über Lärmakti-
onspläne und Wohnungsbedarfsanalysen bis hin zur Integrierten Kommunalen 
Strategie im Rahmen der EFRE-Wettbewerbsteilnahme.   
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Exkurs: ISEK als Orientierungsgrundlage für zukunftsfähige Stadtentwicklung 

Innerhalb der ISEK sollen Zielgrößen benannt und räumlich verortet sein, so-
wie klare inhaltliche Schwerpunkte/Leitthemen bis mindestens 2030 formu-
liert werden. Neu zu integrierende Themen wie Klimaschutz/-anpassung oder 
Zuwanderung und soziale Integration erfordern ein hohes Maß an Beteili-
gung verschiedener Akteure. In diesem Sinne sollten die Stadtentwicklungs-
strategien möglichst widerstandsfähig gegenüber sich verändernden Rah-
menbedingungen formuliert werden. 
Der Leitfaden der Landesregierung für die Erstellung eines ISEK stellt ver-
gleichsweise geringe Anforderungen und gibt ein Minimum zu bearbeitender 
Bausteine vor. Vorteile ergeben sich dadurch in der Freiheit für individuelle 
Gestaltung. Nachteilig ist das uneinheitliche Niveau, auf dem sich die ISEK 
der 42 Programmgemeinden befinden. Zwar finden sich fast überall räumliche 
Zielpläne für die funktionale Entwicklung der Stadtstruktur. Es fehlt aber häufig 
an kleinräumiger Verortung bzw. Einordnung in das gesamtstädtische Men-
gengerüst. So sollte ein Ausgleich zwischen den Stadtteilen als Nachweis der 
Machbarkeit von Zielen erfolgen (z. B. Stärkung der Innenstadt). Nur mit einer 
Kontrolle von konkreten Zielgrößen kann die Wirksamkeit der umgesetzten 
Maßnahmen überprüft und ein Anpassungsbedarf von Strategien ermittelt wer-
den. Die Abgrenzung von Fördergebietskulissen bzw. deren Anwendungsbe-
züge sollten Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen sich verändernder Förder-
mittelprogrammatik bieten. 
Am wichtigsten scheint jedoch zu erwähnen, dass das ISEK nicht in der Schub-
lade des zuständigen Fachamtes verschwindet, sondern als gemeinsame Ori-
entierungsgrundlage für alle Akteure der Stadtentwicklung öffentlichkeitswirk-
sam gemacht wird. Eine breite Beteiligung sollte als Einstieg in die Mitwirkung 
bei der Umsetzung gesehen werden. Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft 
braucht es nicht nur im Sinne eines ressortübergreifenden Verwaltungshan-
delns, sondern auch im Rahmen einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den 
Akteuren (Wohnungsunternehmen, Technische Infrastrukturträger, Landkreis, 
weitere Interessensvertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Kultur 
und vor allem der Bürgerschaft). Schließlich sollte jeder maßnahmenbezogene 
Stadtratsbeschluss auf ISEK-Konformität bzw. eine Ableitbarkeit geprüft wer-
den.  
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b Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien  
Klimaschutz (Mitigation) bezeichnet diejenigen Strategien und Handlungen, die 
darauf abzielen, durch die Reduktion des Energieverbrauches sowie durch einen 
Wechsel zu regenerativen Energieträgern den Ausstoß klimarelevanter Treibhaus-
gase zu vermindern. Die Klimaanpassung (Adaptation) umfasst dagegen Strate-
gien und Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung möglicher Schäden so-
wie zur Nutzung möglicher Vorteile, die durch den Klimawandel und dessen Fol-
gen auftreten können.62  
 
Der Klimaschutzplan 2020/2050 der Bundesregierung ist auch Zielvorgabe für 
Thüringen. Demnach sind die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % und bis 
2050 um bis zu 95 % gegenüber 1990 zu verringern. Ein Schritt, um diese Klima-
schutzziele zu erreichen, ist die mit den Zielsetzungen im Energiekonzept 2010 
eingeleitete und mit dem 2011 beschlossenen Atomausstieg bekräftigte Energie-
wende. Im Jahr 2010 hat die Bundesregierung ein Energiekonzept für eine um-
weltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vorgestellt. Diese 
Pläne wurden im Jahr 2011 präzisiert durch die Forderung, bis zum Jahr 2022 
vollständig auf die Stromerzeugung aus Kernenergie zu verzichten. 
Neben dem Umbau der Energieversorgung (Energiewende), welche insbesondere 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gesteuert wird, spielt im Rahmen 
des Stadtumbaus die Energieeffizienz der Gebäude eine entscheidende Rolle bei 
der Umsetzung der von Klimaschutz. Die Energieeffizienz der Gebäude wird über 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) gesteuert. Im Rahmen der EnEV werden bau-
technische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergiebedarf von Ge-
bäuden oder Bauprojekten vorgeschrieben. Die EnEV wurde zuletzt am 16. Okto-
ber 2013 novelliert. Mit der Novellierung der EnEV werden der Beschluss der Bun-
desregierung zur Energiewende im Gebäudebereich sowie die Europäische Ge-
bäuderichtlinie vollständig umgesetzt.63 Die letzte Novelle der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV), die am 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, enthält unter anderem 
eine Anhebung der Neubauanforderungen, die zum 1. Januar 2016 wirksam ge-
worden ist: Der erlaubte Jahres-Primärenergiebedarf für Neubauten wird um 
durchschnittlich 25 % und der Wert für die Mindestwärmedämmung der Gebäu-
dehülle um durchschnittlich 20 % gesenkt. Die Anforderungen an die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind somit seit dem 1. Januar 2016 strenger 

 
62 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum-

ordnung (BBR) (Hrsg.): Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadtumbau Ost und West. BBSR-
Online-Publikation 11/2016, Bonn, November 2016. 

63 Pressemitteilung vom 16.10.2013 laufende Nr. 223/2013 (BMVI) 

ausgelegt. Welche Auswirkungen diese Veränderungen auf den Verbrauch und die 
Baukosten mit sich bringen werden, ist in den nächsten Jahren noch zu beobach-
ten. Trotz dieser Bemühungen konnten die größten Einsparungen im Bereich des 
Endenergieverbrauches und der CO2-Emissionen mit der erstens Sanierungswelle 
des Wohnungsbestandes Anfang der 1990er Jahren erreicht werden, weil die Hei-
zungen im Gebäudebereich als größter Verbraucher wirken. 
 
Die Strategien von Klimaschutz und Klimaanpassung korrelieren in erheblichem 
Maße mit den Fragen der Stadtentwicklung, des Städtebaus und der Stadtplanung. 
Gleichwohl sie keine primären Förderziele sind, werden sie im Rahmen der Bau-
gesetzgebung und der Städtebauförderung zunehmend berücksichtigt.64 Der ener-
getische und klimaresiliente Stadtumbau muss integriert geplant und umgesetzt 
werden. Deshalb bedarf es in besonderem Maße einer ressortübergreifenden Ab-
stimmung.65 
 
In Thüringen ist für Klimaschutz und Klimaanpassung das Thüringer Ministerium 
für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) zuständig. Für die Umsetzung ist 
die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (Thega) beauftragt. Diese steht 
auch in intensiver Verbindung mit den Akteuren vor Ort. Die ressortübergreifende 
Abstimmung mit dem TMIL fand zuletzt im Zuge der Erarbeitung des Klimagesetzes 
statt, welches im Jahr 2018 beschlossen werden soll. Im Bereich der Klimaanpas-
sung wurde im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe der 2017er Moni-
toringbericht zu Klimawandelfolgen in Thüringen erarbeitet. Bereits im Jahr 2013 
wurde für diesen Bereich ein integriertes Maßnahmenpaket zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im Freistaat Thüringen – IMPAKT auf den Weg gebracht. 
Derzeit laufen eine Evaluierung von IMPAKT und eine Kampagne zur Sensibilisie-
rung von Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene.66 Für die weitere 
Umsetzung der umweltpolitischen Strategien bedarf es eine Verstetigung dieser 
ressortübergreifenden Abstimmungen.  
 
Auf Bundesebene scheint eine stärkere Vernetzung der räumlichen Ebenen inner-
halb der Förderprogrammatik notwendig. So können sich z. B. Kommunen bei der 
Klimaschutzinitiative über den Projektträger Jülich die Erstellung von Klimaschutz-
konzepten und die Beschäftigung von Klimaschutzmanagern fördern lassen. Auf 

64 Gemeinsame Evaluierung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West, BUMB 2016. 
65 Weitere Ausführungen mit Fallbeispielen in: Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadtumbau 
Ost und West, BBSR-Online-Publikation Nr. 11/2016 
66 Weitere Informationen unter http://www.thueringen.de/th8/klimaagentur/impakt/ 
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Quartiersebene gibt es das über die KfW laufende Förderprogramm „Energetische 
Stadtsanierung“. 
 
Auch wenn sich mit Energieverbrauchsreduzierungen Kosten sparen lassen, zeigte 
die Stadtumbau-Bereisung, dass viele Thüringer Kommunen bislang andere Sor-
gen hatten, als sich mit Klimaschutz zu beschäftigen. Das bestätigen die Angaben 
im Landesmonitoring, laut derer im Jahr 2016 erst 11 Programmgemeinden ein 
Integriertes Klimaschutzkonzept vorliegen hatten.67  
 
Abb. 48: Erstellung der Klimaschutzkonzepte in den Programmgemeinden. 

 
Quelle: TLS © Begleitforschung, Darstellung: TUD und GRAS, n=41  
 
Der nächste wichtige Schritt wäre, diese Fachkonzepte in die ISEK zu integrieren 
bzw. die daraus abgeleiteten Maßnahmen integriert umzusetzen und die Zielerrei-
chung zu messen. Im Rahmen des Monitorings wurden die Programmgemeinden 
befragt, inwieweit Klimaschutz bzw. CO2-Minimierung kommunales Handeln be-
stimmen, dazu antworteten die 42 Programmgemeinden prozentual wie folgt: 
 

• 30 % kaum, 
• 40 % in einigen Bereichen und 
• 29 %, dass es bereits Bestandteil der Stadtentwicklungsstrategie ist. 

 
Die meisten Kommunen entfalten ihre Vorbildwirkung über eine öffentlichkeitswirk-
same Energieeinsparung ihrer kommunalen Liegenschaften. 
Im Rahmen des Programms „Energetische Stadtsanierung“ haben mit Stand 
31.12.2016 neun der 42 Thüringer Programmgemeinden Fördermittel für die 

 
67 Laut einer Befragung des Difu im Jahr 2016 hatten deutschlandweit bereits über 80% der befragten 

Städte ein Klimaschutzkonzept vorliegen im Vergleich zu etwas über 40% im Jahr 2008, vgl. BMUB 
2016.  

energetische Konzeptentwicklung- bzw. die energetische Quartiersentwicklung er-
halten.68  
 
Abb. 49: Energetische Quartierskonzepte (nur Erstes) in den Programmgemeinden. 

 
Quelle: TMIL: Daten der KfW © Begleitforschung, Darstellung: GRAS, n=42 
 
Laut Abfrage im Monitoring wurden in vier Monitoringgebieten bereits Energiema-
nager eingesetzt bzw. Maßnahmen umgesetzt. Schwierigkeiten bestehen hierbei 
vor allem in der Heterogenität bezüglich Bau- und Eigentümerstruktur. Messbare 
Erfolge lassen sich erst nach einigen Jahren dokumentieren und haben durch ihre 
kleinräumige Wirkung nur wenig Einfluss auf die Gesamtenergiebilanz der Stadt. 
 
Greifbarer sollte für die Kommunen die Auseinandersetzung mit Klimaanpassungs-
maßnahmen werden, zumal diese z. B. beim Hochwasserschutz aufgrund von 
Schadensabwehr sogar zum baulich investiven Handeln zwingen können. Die Aus-
wertung der Daten zeigt jedoch, dass sich dieser Aspekt bislang noch weniger das 
Kommunale Handeln bestimmt, als der Klimaschutz: 
 

• 40 % kaum, 
• 31 % in einigen Bereichen und 
• 29 % dass es bereits Bestandteil der Stadtentwicklungsstrategie ist. 69 

68 Zum 31.7.2015 waren es sieben Kommunen. Sonderauswertung im Programm 432 der KfW  
69 Im Rahmen der Auswertung der offenen Fragen wurde deutlich, dass Klimaschutzmaßnahmen 

manchmal der Klimaanpassung zugeordnet wurden.  
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3. Beteiligung der Akteure 
Der Stadtumbau ist ein komplexer Prozess, verbunden mit einem hohen Planungs- 
und Koordinationsbedarf. Eine breite Beteiligung von Akteuren und Interessensver-
tretern wird zunehmend zum Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Stadtentwicklungsprojekten.  

a Akteure und Federführung 
Auf Ebene der Gesamtstadt hat der Bürgermeister bei knapp der Hälfte die leitende 
Funktion im Stadtumbau inne. Auf kleinräumiger Ebene (Monitoringgebiete) 
übernahm der Bürgermeister umso öfter die Federführung, je kleiner eine 
Kommune ist, was kaum überrascht, da in kleineren Kommunen tendenziell 
weniger Personal zur Verfügung steht, um diese übergeordnete Aufgabe zu 
übernehmen. In den Monitoringgebieten obliegt Federführung des Stadtumbaus 
nach wie vor meist dem städtischen Bau- oder Planungsamt (in 54 % der Gebiete). 
 
Die Beteiligung weiterer Akteure ist in den Programmgemeinden fest etabliert und 
mittlerweile weiter verbreitet als 2003. Zu Beginn des Programms Stadtumbau Ost 
(2002-2004) war die Zusammenarbeit der Akteure kurzzeitig besonders intensiv, 
da ISEK erarbeitet und Stadtumbaustrategien entwickelt werden mussten. Nach 
einem deutlichen Abfall ist die Intensität der Beteiligung langsam wieder angestie-
gen. Zu den Hauptakteuren im Stadtumbauprozess zählen neben den meist feder-
führenden Bürgermeistern und Fachämtern die Wohnungsunternehmen und tech-
nische Infrastrukturträger. 
 
Ein besonders positives Signal ist die verstärkte Einbindung der Versorgungsträger. 
Die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf einen energetischen und klimaresi-
lienten Stadtumbau könnten Ursache hierfür sein, da sie nur mit konzertierter Pla-
nung und Umsetzung gemeistert werden können. Die Zusammenarbeit sollte so-
wohl im Rahmen der strategischen Gesamtplanung, als auch in der Quartiersent-
wicklung erfolgen.  
 
Auch bei weiteren Akteuren zeigt sich ein Anstieg im Jahr 2016. Die Interessens-
vertreter des Einzelhandels müssen sich gemeinsam formieren, um eine Strategie 
im Umgang mit dem Trend zum Internethandel zu entwickeln. Die verstärkte Zu-
sammenarbeit mit den Fraktionen, welche nunmehr bei 68 % aller Gebietsplanun-
gen einbezogen wurden, ist möglicherweise ein Erfordernis, welches sich aus dem 
Anstieg der Kommunen in Haushaltssicherung ergibt. Die Verwaltung ist deutlich 
mehr auf politische Prioritätensetzung angewiesen, wenn sie in Zeiten knapper 
Kassen Maßnahmen durchführen will. 

Abb. 50: Akteure in den Monitoringgebieten 2016 [in%] 

 
Quelle: Kommune © Begleitforschung, Berechnung und Darstellung: GRAS, n=170 bis 179 
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Der deutliche Anstieg der Einbindung privater Wohnungseigentümer auf 56 % 
könnte auf ähnliche Gründe zurück zu führen sein. Nur wenn alle Kapazitäten der 
Stadt gebündelt werden, können noch Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt wer-
den. Da mit Ausnahme der Plattenbaugebiete die privaten Wohnungseigentümer 
das Geschehen weitgehend bestimmen, ist ein weiterer Anstieg des Engagements 
Privater dringend erforderlich. Nur so können die „schweren Brocken“ angegan-
gen werden (siehe Kapitel D – Fokusthema Innenstadt). 
 
Die Einbeziehung und Beteiligung von Bürgern hat sich weiter intensiviert. Mittler-
weile werden in 62 % der Monitoringgebiete Bürger in den Stadtumbauprozess 
einbezogen. Das kann sowohl auf zunehmendes Engagement der Bürger zurück-
geführt werden, als auch auf mehr Beteiligungsangebote seitens der Stadt. Mehr 
Beteiligung im Rahmen von Stadtentwicklungsprozessen ist grundsätzlich zu begrü-
ßen. Ein erwünschter Effekt ist die Aktivierung privaten Investments für zukunftsfä-
hige Stadtentwicklungsprojekte, z. B. bezüglich der bislang kaum genutzten Verfü-
gungsfonds. Im Nebeneffekt wird die Identifikation der Bewohner mit ihrer Stadt 
gestärkt. Eine intensive und frühzeitige Einbindung im Planungsprozess erhöht 
nachweislich die Mitwirkungsbereitschaft und Akzeptanz der Bürger.70 
 
Sonstige Akteure sind häufig externe Berater (Planer oder Sanierungsberater) und 
städtische Gremien (AG Stadtentwicklung, Ortsbeirat, Sozialausschuss, u. a.). Ver-
einzelt werden auch die IBA, private Investoren und Vereine genannt. Aus der Stad-
tumbau-Bereisung zeigt sich, dass auch soziale Träger wie AWO oder Volkssoli-
darität für die Belebung von Innenstädten oder Stadteilen und für die Sanierung 
und Wiedernutzung alter Gebäude zunehmend wichtig werden. So wurden in ei-
nigen Städten innerstädtische, leerstehende Gebäude von sozialen Trägern für be-
treutes Wohnen umgebaut. 
 
Ähnliche Tendenzen sind auf Gesamtstadtebene zu beobachten. Bemerkenswert 
ist hier, dass die Zusammenarbeit mit dem Umland häufiger geworden ist. Trotz-
dem sind die Umlandgemeinden nur bei 18 % Kommunen in die Planungen ein-
bezogen. Hier bedarf es nicht nur im Rahmen der anvisierten Gebietsreform einer 
deutlich intensiveren Kooperation. Auch in Bezug auf mögliche Aufgabenübernah-
men, gegenseitige Nutzung von städtischen Infrastrukturen und ländlichen Erho-
lungspotenzialen sowie einer angemessenen Versorgung außerhalb der Kernstädte 

 
70 In diesem Zusammenhang stand auch das „NELECOM“-Projekt als Thüringer Bildungsmodell „Neue 

Lernkultur in Kommunen“, welches besonders auf die aktive Beteiligung von Kindern und 
 Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen abzielte, um die nachhaltige Bindung und spätere 

Rückehrbereitschaft zu stärken (http://www.nelecom.de) 

bedarf es eines konstruktiven Austauschs. Das Gleiche betrifft die Landkreise, wel-
che nur bei knapp der Hälfte aller Programmgemeinden einbezogen werden. Vor 
allem hinsichtlich der Unterbringung und Integration von Geflüchteten und der 
Auswirkungen auf die Schulnetz-und KiTa-Bedarfsplanung scheint der Abstim-
mungsbedarf groß. 

Formen der Bürgerbeteiligung 

In vielen Programmgemeinden werden die städtebaulichen Maßnahmen durch 
Bürgerbeteiligungsverfahren und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Umfang und In-
tensität sind jedoch sehr unterschiedlich und immer auch abhängig von den jewei-
ligen Vorhaben, wie auch dem Stellenwert von Beteiligungsprozessen in der Stadt-
politik und -verwaltung.   
 
In zahlreichen Programmkommunen gehören Beteiligungsprozesse inzwischen zu 
einem festen Bestandteil der Planungskultur und werden durch vielfältige Formen 
ermöglicht.  
So gab es auch 2016 zahlreiche Beteiligungsverfahren in den Kommunen. Insge-
samt fanden in 29 von 40 Programmkommunen71 stadtoffene Bürgerversammlun-
gen statt. Als bewährte und oft auf konkrete Vorhaben bezogene Instrumente gel-
ten Planungswerkstätten wie auch Bürgerbefragungen, die teils online erfolgen. 
Zehn Städte veranstalteten Planungswerkstätten. In 14 Kommunen fanden Befra-
gungen statt. Sehr häufig kombinieren die Kommunen verschiedene Instrumente 
der Beteiligung. Neben den schon benannten Formen gehören dazu Stadt(teil)spa-
ziergänge, Putz- und Pflanzaktionen oder Stadtteilfeste. In neun Städten arbeiten 
zudem Bewohnerbeiräte und unterstützen in dieser kontinuierlichen Form die 
Quartiers- oder Stadtteilentwicklung.72 Besonders wichtig ist vielen Kommunen, 
dass junge Leute sich für ihre Stadt und das Quartier interessieren und engagieren. 
Vor allem auf Stadtteilebene gibt es dazu vielfache Kooperationen zwischen Bil-
dungseinrichtungen und Kinder- und Jugendfreizeitstätten oder mit anderen freien 
Trägern. Auch die Einrichtung von Kinder-und Jugendparlamenten hat sich in ei-
nigen Städten bewährt, beispielsweise in Weida.  
Insgesamt hat hier über die Jahre betrachtet eine positive Entwicklung stattgefun-
den, denn immer mehr Programmgemeinden beziehen ihr Bürgerinnen und Bürger 
in Stadtentwicklungsplanung ein und bieten entsprechende Formate der Beteili-

71 Gera und Bad Salzungen haben dazu keinerlei Angaben gemacht. 
72 Dazu gehören Altenburg, Erfurt, Jena, Pößneck, Rudolstadt, Schmölln, Sondershausen, Suhl, Wei-

mar. 




